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18~ Verordnung: Durchführung des Wohnbauförderungsgesetzes 1968; Neufestlegung der angemessenen Gesarnt
baukosten je Quadratmeter. 

18. 

Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 15. Juni 1971, mit der in Durchführung 
des Wohnbauförderungsgesetzes 1 %8 die an- : 
gemessenen G<:samtbaukosten je Quadrat- j 

meter neu festgelegt werden ' 
Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Wohnbauförde-! 

rungsgesetzes 1968, BGB!. Nr. 28011967, wird 1 

nad1 Anhörung des Wohnbauförderungsbeirates ! 
verordnet: 1 

Artikel I 
Die Verordnung der Wiener Landesregierung 

vom 5. März 1968, LGBl. für Wien Nr. 7, mit 
der in Durchführung des Wohnbauförderungs
gesetzes 1968 die angemessenen Gesamtbaukosten 
je Quadratmeter und die norm:ale Ausstattung 
der geförderten Bau]ichkeiten festgelegt werden, 
in der Fassung der Verordnungen der Wiener 
Landesregierung, LGBI. für Wien Nr. 30/1969 j 
und 21/1970, wird wie folgt geändert: 1 

1. Die im Abs. 3 des § l angeführten lit. a), b) 
und c) haben zu lauten: 

„a) für Eigenheime höchstens . . . . . . 4900 S, 

b) für Mehrwohnungshäuser bei 
einer Gesamtnutzfläche bis 
1500 m' höchstens ............ 4300 S, 
über 1500 m' bis 3500 m' höch-
stens ................... „ ... 4100 S, 
über 3500 m' höchstens . . . . . . . . 4000 S, 

c) für Heime höchstens ... „ ....• 5200 S." 

2. Im Abs. 4 des § 1 ist der dort angeführte 
Betrag von 5000 S durch 5500 S und der Betrag 
von 20.000 S durch 22.000 S zu ersetzen. 

Artikel II 

Diese Verordnung tritt an dem der Kund
machung folgenden Tag in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 
!. V. 

Gertrude Fröhlkh-Sandner 

frhäldidt im Drui:k:1ortenverlag der Stadthauptbsse, I„ Rnhtus, Stiege 7, Hodipatttrre, und irt der Vffl:a'\tlsstdlc- der Oi:terreidißdien Stuu.. 
druck:erei Wienet' Zeitung, 111, Rennweg l2a. Verkaufspreis 1'- S. 
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